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Regeste

Art. 6 UVG. Art. 19 UVG. Adäquanzprüfung bei mehreren Unfällen mit gleichartigem
Beschwerdebild. Adäquanz auch bei Anwendung der Schleudertrauma-Praxis verneint.
Unentgeltliche Rechtsverbeiständung im Verwaltungsverfahren (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St.Gallen vom 30. April 2013, UV 2012/55). Bestätigt
durch Urteil des Bundesgerichts 8C_446/2013.

Erwägungen

E. 1
Streitig ist vorliegend, ob die Beschwerdegegnerin ihre Versicherungsleistungen
(Heilungskosten, Taggelder), welche sie der Beschwerdeführerin im Anschluss an das
Unfallereignis vom 25. November 2005 ausrichtete, zu Recht per 1. März 2012 eingestellt
hat, bzw. ob die Ablehnung von weiteren Leistungen (Rente, Integritätsentschädigung)
rechtens war.

E. 2
2.1  Nach Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20)
werden Leistungen der Unfallversicherung bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und
Berufskrankheiten gewährt, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Die
Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt zunächst voraus, dass zwischen dem
Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden ein natürlicher Kausalzusammenhang
besteht. Ursachen im Sinn des natürlichen Kausalzusammenhangs sind alle Umstände, ohne
deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der
gleichen Weise bzw. nicht zur gleichen Zeit eingetreten gedacht werden kann. Für die
Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs ist nicht erforderlich, dass ein Unfall die
alleinige oder unmittelbare Ursache gesundheitlicher Störungen ist; es genügt, dass das
schädigende Ereignis zusammen mit anderen Bedingungen die körperliche oder geistige
Integrität der versicherten Person beeinträchtigt hat, der Unfall mit andern Worten nicht
weggedacht werden kann, ohne dass auch die eingetretene gesundheitliche Störung entfiele.
Ob zwischen einem schädigenden Ereignis und einer gesundheitlichen Störung ein
natürlicher Kausalzusammenhang besteht, ist eine Tatfrage, worüber die Verwaltung oder
im Beschwerdefall das Gericht nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad
der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu befinden hat. Die blosse Möglichkeit eines
Kausalzusammenhangs genügt für die Begründung eines Leistungsanspruchs nicht (BGE
129 V 181, 119 V 337 f. E. 1). Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt im
Weiteren voraus, dass zwischen dem Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden ein
adäquater Kausalzusammenhang besteht. Nach der Rechtsprechung hat ein Ereignis dann



als adäquate Ursache eines Erfolgs zu gelten, wenn es nach dem gewöhnlichen Lauf der
Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet ist, einen Erfolg von der
Art des eingetretenen herbeizuführen, der Eintritt dieses Erfolgs also durch das Ereignis
allgemein als begünstigt erscheint (BGE 129 V 181, 119 V 337 f. E. 1). Aufgabe des Arztes
ist es dabei, den natürlichen Kausalzusammenhang zu beurteilen, während es der
Verwaltung und im Beschwerdefall dem Gericht obliegt, die Frage nach dem adäquaten
Kausalzusammenhang zu beantworten (BGE 123 III 111 E. 2). 2.2  Nach
bundesgerichtlicher Praxis (BGE 134 V 109) ist die Adäquanzprüfung im Zeitpunkt des
Fallabschlusses vorzunehmen. Dem Gesetz lässt sich nicht entnehmen, zu welchem
Zeitpunkt der Unfallversicherer den Fall abschliessen und die Heilbehandlungen und
Taggelder einstellen darf. Dieser Zeitpunkt ergibt sich jedoch aus Art. 19 Abs. 1 UVG,
wonach der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung
keine namhafte Besserung des Gesundheitszustands der versicherten Person mehr erwartet
werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (IV)
abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die
Taggeldleistungen dahin. Nach konstanter Rechtsprechung bedeutet dies, dass der
Versicherer die Heilbehandlung und das Taggeld nur solange zu gewähren hat, als von der
Fortsetzung der Heilbehandlung noch eine namhafte Besserung des Gesundheitszustands
erwartet werden kann. Trifft dies nicht mehr zu, ist der Fall unter Einstellung der
vorübergehenden Leistungen mit gleichzeitiger Prüfung des Anspruchs auf eine
Invalidenrente und eine Integritätsentschädigung abzuschliessen (BGE 134 V 109 E. 4.1
mit Hinweisen). Eine namhafte Verbesserung des Gesundheitszustands der versicherten
Person bestimmt sich namentlich nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, soweit diese unfallbedingt beeinträchtigt ist.
"Namhaft" bedeutet, dass die Besserung ins Gewicht fallen muss und unbedeutende
Verbesserungen ebenso wenig genügen wie die blosse Möglichkeit einer Besserung (BGE
134 V 109 E. 4.3; Urteil des Bundesgerichts vom 12. Juni 2009, 8C_25/2009, E. 4.1.1 mit
Hinweisen). Die von der Beschwerdegegnerin am 26. Januar 2012 verfügte Einstellung der
Taggelder und Heilungskosten stützt sich grundsätzlich auf den Bericht über die
kreisärztliche Abschlussuntersuchung durch Dr. K.___ vom 22. Dezember 2011. Gemäss
diesem Bericht ist aus somatischer Sicht der Endzustand erreicht (Suva-Doss. I; act. 42).
2.3  Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Leistungen für Taggelder und Hei-
lungskosten seien zu früh eingestellt worden. Sie wirft der Beschwerdegegnerin eine
Verletzung der Abklärungspflicht vor. Konkret weist sie darauf hin, aus dem Austritts-
bericht der Klinik U.___ gehe hervor, dass eine Fortsetzung der hausärztlichen und
fachärztlichen Behandlung vorgeschlagen werde. Der Anspruch auf UVG-Taggelder
bestehe daher weiterhin, da offensichtlich die medizinische Behandlung weiterzuführen sei
bzw. die Beschwerdegegnerin es unterlassen habe, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
nachzuweisen, dass die medizinische Behandlung zu keiner Besserung des
Gesundheitszustands führe. Der Vorwurf der Beschwerdeführerin ist unzutreffend. Der
Kurzaustrittsbericht der Klinik U.___ (act. G 9.3), wo sich die Beschwerdeführerin vom 4.
bis 24. Juni 2012 in stationärer Behandlung befand, erwähnt zwar, es hätten einige
Medikamente ohne wesentliche Symptomverschlechterung abgesetzt werden können und
eine weitere Reduktion der Medikamente sei dringend zu empfehlen. Ebenfalls wird
ausgeführt, die Beschwerdeführerin bedürfe weiterhin dringender fachärztlicher
Behandlung, um im Rahmen eines Arbeitsversuchs mit halbem Pensum die theoretische
Arbeitsfähigkeit von 50% zu erlangen. Der Bericht empfiehlt somit lediglich eine



Fortsetzung der Behandlung. Eine klare Stellungnahme, wonach sich mit der Behandlung
eine Verbesserung des Gesundheitszustands erreichen lasse, die ihrerseits eine
Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit zur Folge habe, fehlt hingegen. Die vom Gesetz
geforderte Prognose, dass sich mit einer weiteren Behandlung eine "namhafte"
Verbesserung des Gesundheitszustands erreichen lasse, ist mit dem Bericht nicht dargetan.
2.4  Die Beschwerdeführerin rügt ebenfalls, die kreisärztliche Beurteilung von Dr. K.___
sei unvollständig. Es fehle eine umfassende psychiatrische Begutachtung. Bezüglich dieses
Vorbringens ist festzuhalten, dass sich mit zusätzlichen psychiatrischen Abklärungen
lediglich allfällige neue Erkenntnisse über die natürliche Kausalität der Unfälle für die
Schmerzen der Beschwerdeführerin gewinnen lassen könnten. Steht aber - wie dies
vorliegend zu zeigen sein wird - aufgrund einer speziellen Adäquanzprüfung fest, dass ein
allfällig bestehender natürlicher Kausalzusammenhang nicht adäquat und damit nicht
rechtsgenüglich wäre, ist die Frage, ob der natürliche Kausalzusammenhang tatsächlich
besteht, nicht entscheidrelevant und es kann auf weitere Abklärungen verzichtet werden
(BGE 135 V 465 E. 5.1 S. 472). Im Prinzip ist im Übrigen bereits aufgrund der
vorhandenen Akten auf einen Endzustand aus psychiatrischer Sicht zu schliessen. N.___,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, hatte im Rahmen der von der IV-Stelle in
Auftrag gegebenen Begutachtung in seinem Bericht vom 26. März 2010 dargelegt, die
psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung sollte weitergeführt werden, werde aber
die Arbeitsfähigkeit kaum verbessern. Prognostisch werde in Zukunft kaum eine Besserung
eintreten (Suva-Doss. III; act. 55; psychiatrisches Teilgutachten, S. 9). Diese Beurteilung
wurde zeitlich nach dem zweiten Unfall vom 6. April 2009 abgegeben. Sie muss
demzufolge ihre Gültigkeit erst recht auch für den Status der Beschwerdeführerin nach dem
vierten Unfall haben, zumal dieser die psychiatrische Situation sicher nicht positiv
beeinflussen konnte, was auch für den dritten Unfall gelten dürfte. 2.5  Beanstandet wird
von der Beschwerdeführerin sodann, dass die Beschwerdegegnerin den
audio-neuro-otologischen Bericht von Dr. M.___ (Suva-Doss. 1; act. 41) ausser Acht
gelassen habe. Dr. M.___ habe in seinem Bericht vom 29. November 2011 klar
festgehalten, dass u.a. ein mehrfaches cervico-encephales Akzelerations-/
Dezelerationstrauma im Rahmen der vier Unfälle vorliege. Die chronifizierten Be-
schwerden seien auf die Unfälle zurückzuführen. Das Bundesgericht hat sich mit den von
Dr. M.___ angewandten diagnostisch-therapeutischen Untersuchungen in den Urteilen U
254/04 vom 29. März 2006 E. 2.3.2 und U 197/04 vom 29. März 2006 E. 3.2 schon
einlässlich auseinander gesetzt. Gestützt auf ein eingeholtes Gutachten hielt es fest, dass es
sich bei der dynamischen Posturographie um eine wissenschaftlich anerkannte
Untersuchungsmethode handle, welche zusätzliche Informationen über sonst nicht fassbare
Gleichgewichtsstörungen zu geben vermöge. Es folgten daraus normalerweise jedoch keine
direkten Hinweise auf eine spezifische Krankheitsätiologie. Die erhebbaren Befunde seien
aus wissenschaftlicher Sicht nicht beweisend, sondern vermöchten lediglich zwischen
verschiedenen Typen einer Gleichgewichtsfehlfunktion zu unterscheiden. Rein aufgrund
pathologischer neurootologischer Befunde sei es nicht möglich und werde es
wahrscheinlich auch nie möglich sein, eine überwiegend wahrscheinliche
Kausalitätsbeurteilung zervikozephaler Traumafolgen vorzunehmen. Gestützt auf diese
Auskünfte war das Bundesgericht zum Ergebnis gelangt, dass sich
Gleichgewichtsstörungen mit der Untersuchungsmethode der dynamischen Posturographie
objektivieren, sich daraus aber keine Informationen zur Ätiologie oder zu einer allfälligen
Unfallkausalität entnehmen liessen (zitiertes Urteil U 197/04 E. 3.2 in fine). Angesichts



dieser Schlussfolgerungen ist nicht zu beanstanden, dass sich die Beschwerdegegnerin nicht
zu weiteren Massnahmen verpflichtet sah. Im Übrigen wird die Einschätzung des
Kreisarztes Dr. K.___, wonach ein Endzustand erreicht sei, durch die Einschätzungen von
behandelnden Ärzten hinreichend gestützt. Dr. med. O.___, Allgemeine Medizin FMH,
hatte in seinem Bericht vom 16. September 2011 erklärt, es habe sich bei der
Beschwerdeführerin ein Krankheitsbild entwickelt, das sämtlichen medizinischen Gesetzen
bezüglich der Klinik und der bildgebenden Resultate widerspreche. Die von ihr
geschilderten Symptome von Kopf bis Fuss seien anatomisch nicht mehr einzuordnen. Die
ganze Situation sei dermassen zerfahren, dass es keine sinnvollen therapeutischen Ansätze
gebe. Er könne nurmehr eine symptomatische Behandlung mittels Schmerzmittel anbieten
(Suva-Doss. I; act. 32). In derselben Hinsicht wies der Chiropraktor Dr. D.___ in seinem
Bericht vom 16. September 2011 darauf hin, dass sich der heutige Zustand kaum zum
Positiven beeinflussen lasse (Suva-act. I; act. 33). Das Gutachten der MEDAS Ostschweiz
vom 28. April 2010, welches von der IV-Stelle in Auftrag gegeben worden war, weist
ebenso darauf hin, es sei aufgrund des bisherigen Verlaufs und der aktuellen Situation nicht
mehr mit einer weiteren Besserung zu rechnen. Es dürfe schon als günstig gelten, wenn
künftige Verschlechterungen ausbleiben würden (Suva-Doss. III; act. 55; Hauptgutachten,
S. 14). Gesamthaft ist somit mit der Beurteilung von Kreisarzt Dr. K.___ davon
auszugehen, dass bei der Beschwerdeführerin aus somatischer Sicht der Endzustand erreicht
sei. Damit kann die Adäquanz geprüft werden.

E. 3
3.1  Im Bereich klar ausgewiesener organischer Unfallfolgen im Sinn von nachweisbaren
strukturellen Veränderungen (organisches Substrat konnte mit bildgebenden
Untersuchungsmethoden [Röntgen, Computertomogramm, EEG] nachgewiesen werden)
spielt die Adäquanz als rechtliche Eingrenzung der sich aus dem natürlichen
Kausalzusammenhang ergebenden Haftung des Unfallversicherers praktisch keine Rolle.
Sie ist bei ausgewiesener natürlicher Kausalität ohne weiteres zu bejahen (BGE 127 V 103
E. 5b/bb, 123 V 102 E. 3b, 118 V 291 E. 3a, 117 V 365 E. 5d/bb mit Hinweisen). Sind
dagegen die Unfallfolgen organisch nicht (hinreichend) fassbar, bewirkt die Bejahung der
natürlichen Kausalität nicht automatisch auch die Bejahung der adäquaten Kausalität,
können doch gerade klinische Befunde erfahrungsgemäss auch psychisch ausgelöst werden.
In diesen Fällen ist eine eigenständige Adäquanzbeurteilung durchzuführen, bei welcher
wie folgt zu differenzieren ist: Es ist zunächst abzuklären, ob die versicherte Person beim
Unfall ein Schleudertrauma erlitten hat. Ist dies nicht der Fall, gelangt die Rechtsprechung
gemäss BGE 115 V 140 E. 6c/aa zur Anwendung (sog. "Psycho-Praxis"). Ergeben die
Abklärungen dagegen, dass die versicherte Person eine Schleudertraumaverletzung erlitten
hat, muss geprüft werden, ob die zum typischen Bild einer solchen Verletzung gehörenden
Beeinträchtigungen zwar teilweise vorliegen, im Vergleich zur psychischen Problematik
aber ganz in den Hintergrund treten. Trifft dies zu, sind für die Adäquanzbeurteilung
ebenfalls die in BGE 115 V 140 E. 6c/aa für Unfälle mit psychischen Unfallfolgen
aufgestellten Grundsätze massgebend (BGE 123 V 99 E. 2a), andernfalls erfolgt die
Beurteilung der Adäquanz gemäss den in BGE 117 V 366 E. 6a und 382 E. 4b festgelegten
bzw. den mit BGE 134 V 109 modifizierten Kriterien (sog. "Schleudertrauma-Praxis"). Die
Anwendung der Rechtsprechung zum adäquaten Kausalzusammenhang bei
Schleudertraumen der HWS setzt voraus, dass die psychischen Beschwerden aus dem
Unfall hervorgehen und zusammen mit den organischen Beschwerden, die ebenfalls auf das
Unfallereignis zurückzuführen sind, ein komplexes Gesamtbild ergeben (RKUV 2000 Nr.



U 397 S. 328 E. 3b). Zu präzisieren bleibt, dass die zu den Verletzungen nach klassischem
Schleudertrauma entwickelte Rechtsprechung zum natürlichen und adäquaten
Kausalzusammenhang (BGE 119 V 335, 117 V 359) auch auf analoge Verletzungen wie
Distorsionen der HWS sowie Schädel-Hirntraumen anwendbar ist, wenn und soweit sich
deren Folgen mit jenen eines Schleudertraumas vergleichen lassen (vgl. Urteil des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; seit 1. Januar 2007: Sozialrechtliche
Abteilungen des Bundesgerichts] vom 17. August 2004 i/S G. [U 243/03]; RKUV 2000 Nr.
U 395 S. 317, E. 3; BGE 117 V 369). 3.2  Nach den Ergebnissen der medizinischen
Forschung ist bekannt, dass bei Schleudertraumaverletzungen sowie äquivalenten
Verletzungen auch ohne nachweisbare pathologische bzw. organische Befunde noch Jahre
nach dem Unfall funktionelle Ausfälle verschiedener Art auftreten können. Der Umstand,
dass die für ein Schleudertrauma, eine Distorsion der HWS oder ein Schädel-Hirntrauma
typischen Beschwerden nicht mit entsprechenden Untersuchungsmethoden (Röntgen,
Computertomogramm, EEG) objektivierbar sind, rechtfertigt für sich allein nicht, die dies-
bezüglichen Beschwerden in Abrede zu stellen (BGE 117 V 363 E. 5d/aa). Ist ein
Schleudertrauma oder eine dem Schleudertrauma äquivalente Verletzung diagnostiziert und
liegt - wie dies konkret der Fall ist - kein fassbarer pathologischer (unfallbedingter) Befund
an der HWS vor, muss für die Bejahung der natürlichen Unfallkausalität ein für diese
Verletzung typisches Beschwerdebild mit einer Häufung von Beschwerden wie diffusen
Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Übelkeit, rasche
Affektlabilität, Depressionen, Wesensveränderungen usw. vorliegen (BGE 117 V 360 E.
4b; vgl. auch 117 V 379 E. 3e). Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichts
(Urteile vom 30. Januar 2007 i/S T. [U 215/05] und vom 15. März 2007 i/S G. [U 258/06])
muss bei einer HWS-Verletzung das typische Beschwerdebild mit einer Häufung von
Beschwerden nicht in seiner umfassenden Ausprägung innerhalb von 24 bis höchstens 72
Stunden nach dem Unfall auftreten. Vielmehr genügt es, wenn sich in diesem Zeitraum
Beschwerden in der Halsregion oder an der HWS - bei einem Schädel-Hirntrauma in Form
von Kopfschmerzen - manifestieren. Die anderen im Rahmen eines Schleudertraumas oder
einer äquivalenten Verletzung typischerweise auftretenden Beschwerden müssen sich
jedoch immerhin in einem Zeitraum manifestieren, der es erlaubt, vom Vorhandensein eines
natürlichen Kausalzusammenhangs auszugehen. 3.3  Im Rahmen der
Schleudertraumapraxis ist für die Bejahung des adäquaten Kausalzusammenhangs im
Einzelfall zu verlangen, dass dem Unfall für die Entstehung der Arbeits- bzw.
Erwerbsunfähigkeit eine massgebende Bedeutung zukommt. Dies trifft dann zu, wenn er
objektiv eine gewisse Schwere aufweist oder mit anderen Worten ernsthaft ins Gewicht
fällt. Für die Beurteilung dieser Frage ist an das Unfallereignis anzuknüpfen, wobei -
ausgehend vom augenfälligen Geschehensablauf - zwischen banalen bzw. leichten Unfällen
einerseits, schweren Unfällen anderseits und schliesslich dem dazwischen liegenden
mittleren Bereich unterschieden wird. Während der adäquate Kausalzusammenhang in der
Regel bei schweren Unfällen ohne Weiteres bejaht und bei leichten Unfällen verneint
werden kann, lässt sich die Frage der Adäquanz bei Unfällen aus dem mittleren Bereich
nicht aufgrund des Unfallgeschehens allein schlüssig beantworten. Es sind weitere, objektiv
erfassbare Umstände, die unmittelbar mit dem Unfall in Zusammenhang stehen oder als
direkte bzw. indirekte Folgen davon erscheinen, in eine Gesamtwürdigung einzubeziehen.
Dabei müssen die weiteren unfallbezogenen Kriterien entweder in gehäufter oder
auffallender Weise oder ein einziges Kriterium in besonders ausgeprägter Weise erfüllt
sein, damit die Adäquanz bejaht werden kann (vgl. BGE 134 V 109 E. 10.1; BGE 117 V



359 E. 6, mit Hinweisen). Als in die Adäquanzbeurteilung einzubeziehende Kriterien nennt
die Rechtsprechung (BGE 134 V 109 E. 10.3) abschliessend: besonders dramatische
Begleitumstände oder besondere Eindrücklichkeit des Unfalls; die Schwere oder besondere
Art der erlittenen Verletzungen; fortgesetzt spezifische, belastende ärztliche Behandlung;
erhebliche Beschwerden; ärztliche Fehlbehandlung, welche die Unfallfolgen erheblich
verschlimmert; schwieriger Heilungsverlauf und erhebliche Komplikationen und erhebliche
Arbeitsunfähigkeit trotz ausgewiesener Anstrengungen. Keineswegs müssen alle Umstände
gegeben sein, um die adäquate Kausalität bejahen zu können. Vielmehr genügt ein
Kriterium, wenn es sich um einen schweren Unfall im mittleren Bereich handelt. Dann kann
ein Kriterium genügen, wenn es in besonders ausgeprägter Weise erfüllt ist. Falls keinem
Kriterium besonderes Gewicht zukommt, müssen mehrere unfallbezogene Kriterien bejaht
werden können. Dabei gilt, dass je leichter der Unfall ist, desto mehr Kriterien erfüllt sein
müssen. Mit Urteil vom 29. Januar 2010 (SVR 2010 UV Nr. 25 S. 100, 8C_897/2009, E.
4.5) hat das Bundesgericht die Rechtsprechung zur Anzahl der zu erfüllenden
Adäquanzkriterien bei mittelschweren Unfällen insofern präzisiert, als bei mittelschweren
Unfällen im engeren Sinn drei Adäquanzkriterien genügen, auch wenn sie nicht in
besonders ausgeprägter oder auffallender Weise vorliegen. Bei Unfällen im mittleren
Bereich an der Grenze zu den leichten Unfällen sind hingegen vier Adäquanzkriterien zu
erfüllen (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 7. Dezember 2009, 8C_487/2009, E. 5
mit Hinweis). 3.4  Hat die versicherte Person mehr als einen Unfall mit Schleudertrauma
der HWS oder gleichgestellter Verletzung erlitten, ist die Adäquanz prinzipiell für jeden
Unfall gesondert zu beurteilen (E. 4.1 des in RKUV 2005 Nr. U 536 S. 57 f. teilweise publi-
zierten Urteils P. vom 30.September 2004 [U 126/04]; Urteile G. vom 16. Dezember 2005
[U 297/04], E. 4.1.2, H. vom 28. Juni 2005 [U 376/04], E. 3.2.2, H. vom 14. Juni 2005 [U
105/05], E. 2.2 und J. von 6. Februar 2005 [U 90/04], E. 4; nicht veröffentlichtes Urteil G.
vom 7. Februar 2003 [U 241/02]). In diesem Rahmen ist es nach der Rechtsprechung jedoch
nicht generell ausgeschlossen, die wiederholte Betroffenheit desselben Körperteils bei der
Adäquanzprüfung zu berücksichtigen. Letzteres ist insbesondere dann denkbar, wenn die
Auswirkungen der verschiedenen Ereignisse auf gewisse Beschwerden und/oder auf Grad
und Dauer der Arbeitsunfähigkeit nicht voneinander abgegrenzt werden können (Urteile G.
vom 16. Dezember 2005 [U 297/04], E. 4.1.2; nicht veröffentlichtes Urteil G. vom 7.
Februar 2003 [U 241/02], E. 1.2). Der hinreichend nachgewiesenen, durch einen früheren
versicherten Unfall verursachten dauerhaften Vorschädigung der HWS kann diesfalls im
Rahmen der Beurteilung der einzelnen Kriterien - beispielsweise der besonderen Art der
Verletzung, des Grades und der Dauer der Arbeitsunfähigkeit oder der Dauer der ärztlichen
Behandlung - Rechnung getragen werden.

E. 4
4.1  Im Folgenden ist in Bezug auf jeden einzelnen der vier Unfälle gesondert zu prüfen, ob
die geklagten Beschwerden adäquat kausal auf den jeweiligen Unfall zurückzuführen sind.

E. 4.2.1
Was den Unfall vom 25. November 2005 betrifft, hatte die Beschwerdeführerin anlässlich
der Erstbehandlung durch Dr. D.___ vom 25. November 2005 zervikal und lumbal betonte
Panvertebralbeschwerden geltend gemacht. Diese hätten sofort nach dem Aufprall auf die
parkierten Fahrzeuge eingesetzt. Das MRI vom 2. Dezember 2005 beim Röntgeninstitut
Jona hatte indes keine unfallbezogenen strukturellen Läsionen zu Tage gefördert
(Suva-Doss. IV; act. 8). Im Rahmen der kreisärztlichen Untersuchung durch Dr. E.___ vom



7. März 2006 - also mehr als drei Monate nach dem Unfall - erwähnte die
Beschwerdeführerin sodann, seit dem Unfall hätte sie täglich ein- bis zweimal eine
Blockade, d.h. der ganze Rücken sei dann steif und unbeweglich. Sie hätte dauernd
Schmerzen im Lumbalbereich sowie zervikal, wobei die Schmerzen vom Nacken links
gegen den Kopf hochsteigen und sich im linken Auge konzentrieren würden. Andererseits
würden sie auch über den linken Arm nach distal ausstrahlen. Sie hätte ein gestörtes Gefühl
am linken Oberarm (Suva-Doss. IV; act. 14). Anlässlich einer Schmerzsprechstunde vom 7.
April 2006 im Universitätsspital Zürich wurden von der Beschwerdeführerin ausserdem
Schmerzen, welche von der rechten Hüfte ins Bein ausstrahlen würden, angegeben; diese
würden seit einem Monat bestehen (Suva-Doss. IV; act. 23). Einem Bericht des Zentrums
für die medizinische Rehabilitation in V.___, wo die Beschwerdeführerin zwischen dem 20.
und 25. Juli 2006 in Behandlung stand, ist sodann zu entnehmen, dass die
Beschwerdeführerin zu jenem Zeitpunkt auch über einen Drang, sich zu erbrechen, sowie
zeitweiligen Schwindel klagte (Suva-Doss. IV; act. 47). Nachdem die Beschwerdeführerin
in den ersten drei Monaten nach dem Unfall also grundsätzlich nur über zervikale und
lumbale Beschwerden klagte bzw. Schmerzen im Bein erst ab März 2006 und Schwindel
und Übelkeit erst ab Juni 2006 dokumentiert sind, ist an sich bereits fraglich, ob sämtliche
Beschwerden der Beschwerdeführerin natürlich kausale Folgen des Unfalls vom 25.
November 2005 darstellen. Die Frage braucht letztlich aber nicht abschliessend beantwortet
zu werden, da die Adäquanz auch bei Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs
sowie bei Anwendung der für die Beschwerdeführerin günstigeren Schleudertrauma-Praxis
(vgl. dazu SVR 2010 UV Nr. 3 S. 11; Urteil des Bundesgerichts vom 18. September 2009,
8C_283/2009) zu verneinen ist, wie die nachfolgenden Erwägungen zeigen werden.

E. 4.2.2
In Bezug auf den Hergang des Unfalls vom 25. November 2005 ist dem Polizeirapport zu
entnehmen, dass die Beschwerdeführerin bei verschneiter Fahrbahn und bei einer
Geschwindigkeit von ca. 50 km/h die Kontrolle über ihr mit Sommerpneus ausgestattetes
Fahrzeug verlor. Dieses sei auf die Gegenfahrbahn geschleudert, sei dann wieder auf die
rechte Strassenseite gelangt und habe danach mit zwei parkierten Fahrzeugen einer
Autogarage kollidiert. Die durch die Kollision bedingte Geschwindigkeitsänderung des
Fahrzeugs habe dabei innerhalb von 10 - 15 km/h gelegen. Dieses Unfallereignis ist
aufgrund des augenfälligen Geschehensablaufs sowie der freigesetzten Kräfte im mittleren
Bereich anzusiedeln, jedoch im Grenzbereich zu den leichten Unfällen. Für die Bejahung
der Adäquanz müssen somit grundsätzlich vier Kriterien in einfacher Weise oder eines der
Kriterien in besonders ausgeprägtem Mass erfüllt sein.

E. 4.2.3
Zunächst ist mit der Beschwerdegegnerin darin einig zu gehen, dass das Kriterium der
besonders dramatischen Begleitumstände oder der besonderen Eindrücklichkeit des Unfalls
nicht erfüllt ist; etwas anderes wird selbst von der Beschwerdeführerin nicht geltend
gemacht. Der Unfall hatte auch keine schweren Verletzungen oder Verletzungen besonderer
Art zur Folge. Die Diagnose eines Schleudertraumas oder einer schleudertrauma-ähnlichen
Verletzung der HWS vermag die Schwere oder besondere Art der erlittenen Verletzung für
sich allein nicht zu begründen. Es bedarf hierzu einer besonderen Schwere der für das
Schleudertrauma typischen Beschwerden oder besonderer Umstände, die das
Beschwerdebild beeinflussen können (BGE 134 V 109 E. 10.2.2). Solche besonderen
Umstände sind den vorliegenden Akten nicht zu entnehmen. Das MRI vom 2. Dezember



2005 hatte keine unfallbezogenen strukturellen Läsionen zu Tage gefördert. Zudem
erscheint gemäss obigen Erwägungen ohnehin fraglich, ob der Unfall bei der Beschwerde-
führerin das für ein Schleudertrauma oder eine schleudertrauma-ähnliche Verletzung
typische Beschwerdebild hervorrief.

E. 4.2.4
Das Kriterium der fortgesetzt spezifischen belastenden ärztlichen Behandlung (BGE 134 V
128 E. 10.2.3) ist objektiv zu beurteilen und nicht auf Grund des subjektiven Empfindens
der versicherten Person (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 30. September 2009 i/S G.
[8C_299/2009] E. 4.3.3). Die Beschwerdeführerin ging nach dem Unfall regelmässig zum
Chiropraktor Dr. D.___ mit Massage und Übungen. Daneben wurde sie medikamentös
behandelt (Suva-Doss. IV; act. 98, neurologisches Gutachten, S. 5ff; act. 23). Später kamen
auch Physiotherapie sowie eine psychotherapeutische Behandlung durch Dr. F.___ hinzu.
Das Erstgespräch beim Psychiater wurde im Juni 2007 durchgeführt, ab August 2008 hätten
die Konsultationen alle ein bis zwei Wochen stattgefunden (Suva-Doss. I, act. 148;  act. G
1.3). Dokumentiert sind weiter stationäre Rehabilitationsaufenthalte in der Klinik H.___
vom 19. Januar bis 7. Februar 2009 sowie in der Rehaklinik G.___ vom 4. März bis 1. April
2009. Der Beschwerdeführerin ist zuzubilligen, dass sie nach dem Unfallereignis zahlreiche
Behandlungsanstrengungen unternahm. In Bezug auf die medikamentöse Behandlung ist
indes festzuhalten, dass diese nicht die Intensität einer fortgesetzten spezifischen
belastenden Behandlung aufweist. Dasselbe gilt für die Behandlung durch den Chiropraktor
und den Physiotherapeuten. Die psychotherapeutische Behandlung wurde zudem offenbar
erst ab August 2008 regelmässig durchgeführt; berücksichtigt man, dass vorliegend nur
Unfallfolgen bis Anfang April 2009 zu beurteilen sind (bis zu jenem Zeitpunkt, als sich der
zweite Unfall ereignete), kann nicht von einer lang dauernden belastenden Behandlung
gesprochen werden. Ebenso wenig ist schliesslich aufgrund der stationären Behandlungen
in der Klinik H.___ bzw. in der Rehaklinik G.___ von einer belastenden Behandlung
auszugehen, zumal diese Aufenthalte nicht nur der zielgerichteten Behandlung dienten,
sondern auch weitere Abklärungsmassnahmen durchgeführt wurden, wie etwa die
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit. Gesamthaft ist das Adäquanzkriterium der fortgesetzt
spezifischen belastenden Behandlung zu verneinen.

E. 4.2.5
Für die Erfüllung des Adäquanzkriteriums erhebliche Beschwerden können nur in der Zeit
zwischen dem Unfall und dem Fallabschluss ohne wesentlichen Unterbruch bestehende
erhebliche Beschwerden massgebend sein. Die Erheblichkeit beurteilt sich nach den
glaubhaften Schmerzen und nach der Beeinträchtigung, welche die verunfallte Person durch
die Beschwerden im Lebensalltag erfährt (vgl. BGE 134 V 109 E. 10.2.4 S. 128 und Urteil
des Bundesgerichts 8C_172/2009 vom 21. Juli 2009 E. 5.3.3). Die Beschwerdeführerin
hatte nach dem Unfall über Schmerzen im Lumbal- und Zervikalbereich geklagt. In der
Folge kam es gemäss ihren Angaben zu einer erheblichen Symptomausweitung. Kurz vor
dem zweiten Unfall vom 6. April 2009 machte die Beschwerdeführerin im Rahmen eines
neurologischen Konsiliums bei der Rehaklinik G.___ am 20. März 2009 geltend, sie leide
an permanenten Schmerzen im Schulter- und Nacken-Bereich beidseits, an Rücken- und
Kreuzschmerzen, z.T. ausstrahlend in beide Beine, sowie an einer Gefühlsstörung der
linken Körperseite. Hinzu kämen Kopfschmerzen, welche von Übelkeit begleitet seien, sie
müsse relativ häufig erbrechen (Suva-Doss. IV; act. 158). Diese Schilderungen sind an sich
als glaubhaft einzustufen. Die Beschwerdeführerin hatte allerdings auch etwa gegenüber



dem Gutachter N.___ am 10. Februar 2010 - also bereits nach dem zweiten Unfall -
berichtet, sie sei vor etwa einem Jahr in W.___ gewesen, vor zwei Jahren in X.___ bei ihren
Eltern. Im Zusammenhang mit der Frage, inwieweit sie noch in der Lage sei, den Haushalt
zu besorgen, hatte sie ausserdem ausgeführt, sie erhalte Unterstützung von einer Nichte.
Diese kümmere sich ums Staubsaugen und das Reinigen des Badezimmers. Sie selber
räume auf, erledige leichtere Arbeiten und koche das Essen (Suva-Doss. III; act. 55;
psychiatrisches Teilgutachten, S. 3). Gesamthaft sind erhebliche Beschwerden
grundsätzlich zu bejahen. Da die Beschwerdeführerin nach dem Gesagten jedoch immer
noch in der Lage erscheint, bestimmte häusliche und ausserhäusliche Aktivitäten auszuüben
und die besondere Intensität der Beschwerden bereits definitionsgemäss vorausgesetzt ist,
kann dieses Kriterium höchstens in geringfügigem Masse als erfüllt gelten.

E. 4.2.6
Ohne Weiteres zu verneinen ist das Kriterium der ärztlichen Fehlbehandlung, welche die
Unfallfolgen erheblich verschlimmert hat. Eine solche wird von der Beschwerdeführerin
auch nicht geltend gemacht.

E. 4.2.7
Beim Kriterium des schwierigen Heilungsverlaufs und der erheblichen Komplikationen
müssen die beiden Teilaspekte nicht kumulativ erfüllt sein (BGE 117 V 369 E. 7b). Aus der
ärztlichen Behandlung und den erheblichen Beschwerden - welche im Rahmen der
spezifischen Adäquanzkriterien zu berücksichtigen sind - darf nicht bereits auf einen
schwierigen Heilungsverlauf und/oder erhebliche Komplikationen geschlossen werden. Es
bedarf hierzu besonderer Gründe, welche die Heilung beeinträchtigt haben (Urteil des
Bundesgerichts vom 8. April 2009 [8C_1020/2008] E. 5.7 und vom 22. August 2008
[8C_623/2007] E. 8.6). Vorliegend ergeben sich aufgrund der Akten keine Hinweise für
einen schwierigen Heilungsverlauf bzw. erhebliche Komplikationen. Insbesondere reicht
der Umstand, dass trotz regelmässiger Therapien weder eine Beschwerdefreiheit noch eine
(vollständige) Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit erreicht werden konnte, nicht
zur Bejahung dieses Kriteriums (Urteile des Bundesgerichts vom 1. Juli 2008
[8C_252/2007] E. 7.6 und vom 16. Mai 2008 [8C_57/2008] E. 9.6.1, je mit Hinweisen).

E. 4.2.8
Zu prüfen ist schliesslich das Kriterium der erheblichen Arbeitsunfähigkeit trotz
ausgewiesener Anstrengungen. Die Beschwerdeführerin war seit dem Unfall vom
25. November 2005 nicht mehr erwerbstätig. Bemühungen zur Wiederaufnahme einer
Arbeitstätigkeit sind aktenmässig nicht dokumentiert. Im Ergebnis ist damit auch dieses
Kriterium nicht gegeben.

E. 4.2.9
Zusammenfassend ist mit den "erheblichen Beschwerden" lediglich ein Adäquanzkriterium
erfüllt, jedoch nicht in besonders ausgeprägter Weise. Der adäquate Kausalzusammenhang
zwischen dem Unfall vom 25. November 2005 und den in der Folge von der
Beschwerdeführerin geklagten Beschwerden ist somit zu verneinen.

E. 4.3.1
Was den Hergang des zweiten Unfalls vom 6. April 2009 betrifft, ist dem Polizeirapport zu
entnehmen, dass die Beschwerdeführerin damals mit ihrem Auto in R.___ unterwegs
gewesen ist. Sie sei mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h gefahren. Das Fahrzeug,



welches hinter ihr gewesen sei, habe eine Geschwindigkeit von ca. 50 – 60 km/h
aufgewiesen und einen Sicherheitsabstand von rund 5 m eingehalten. In einer Rechtskurve
habe die Beschwerdeführerin ihr Fahrzeug verlangsamt, indem sie vom Gas gegangen sei.
Die Lenkerin des hinteren Fahrzeugs habe sofort eine Vollbremsung eingeleitet und nach
rechts auszuweichen versucht. Dabei sei sie mit dem linken Frontbereich ihres
Personenwagens gegen den rechten Heckbereich des Autos der Beschwerdeführerin
geprallt. Die kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung des Fahrzeugs der Versicherten
habe zwischen 17.0 und 21.5 km/h gelegen. Dieses Unfallereignis ist aufgrund des
augenfälligen Geschehensablaufs sowie der freigesetzten Kräfte als einfache
Auffahrkollision zu qualifizieren, welche nach der Rechtsprechung regelmässig den
mittelschweren im Grenzbereich zu den leichten Unfällen zugeordnet werden (SVR 2007
UV Nr. 26 S. 86, U 339/06 E. 5.2; RKUV 2005 Nr. U 549 S. 236, U 380/04 E. 5.1.2 mit
Hinweisen; Urteil 8C_714/2009 vom 14. April 2010 E. 6.2). Gründe, von dieser Regel
abzuweichen, sind vorliegend keine gegeben. Im Ergebnis müssten zur Bejahung der
Adäquanz somit wiederum vier Kriterien in einfacher Weise, oder eines der Kriterien in
besonders ausgeprägtem Mass erfüllt sein.

E. 4.3.2
Vorweg ist zu bemerken, dass auch in Bezug auf den Unfall vom 6. April 2009 die
Adäquanzkriterien der besonders dramatischen Begleitumstände oder der besonderen
Eindrücklichkeit des Unfalls, der ärztlichen Fehlbehandlung, des schwierigen
Heilungsverlaufs bzw. der erheblichen Komplikationen sowie der erheblichen
Arbeitsunfähigkeit trotz ausgewiesener Anstrengungen, nicht gegeben sind. Es sei
diesbezüglich auf die Erwägungen unter 4.2 verwiesen.

E. 4.3.3
Bezüglich der Frage nach dem Vorliegen schwerer Verletzungen oder Verletzungen
besonderer Art ist zu beachten, dass auch der zweite Unfall bei der Beschwerdeführerin
keine nachweisbaren organisch-strukturellen Läsionen zur Folge hatte. Das Spital T.___
berichtete am 20. April 2009, die Beschwerdeführerin habe unmittelbar nach dem Unfall
Kopf- und Nackenschmerzen verspürt. In der Nacht sei es zu Schwindel und Übelkeit
gekommen. Passager seien auch Doppelbilder und Wortfindungsstörungen aufgetreten.
Zudem habe die Beschwerdeführerin über eine Sensibilitätsstörung in beiden Armen
berichtet. Das Spital T.___ ging im Rahmen der Diagnosestellung von einer
Schmerzexazerbation aus (Suva-Doss. III; act. 4). Anlässlich der kreisärztlichen
Untersuchung vom 21. Dezember 2009 hatte die Beschwerdeführerin sodann angegeben,
dass sie eigentlich alles schmerze, insbesondere die Wirbelsäule, und zwar kontinuierlich,
mit einem Schmerzlevel von 8-10 auf einer 10-teiligen VAS-Skala (Suva-Doss. III; act. 44).
Wenngleich vorliegend eine organische Vorschädigung der HWS aufgrund des Unfalls vom
November 2005 zu verneinen ist, fällt die erneute Traumatisierung der HWS doch ins
Gewicht. Der Heckauffahrunfall war geeignet, zu einer Exazerbation der Beschwerden zu
führen. Gesamthaft ist hier deshalb von einer besonderen Art der erlittenen Verletzungen
auszugehen. Das Kriterium ist jedoch höchstens in durchschnittlicher Weise erfüllt, zumal
als fraglich bezeichnet werden musste, ob der Unfall vom 25. November 2005 bei der
Beschwerdeführerin überhaupt das gesamte für Schleudertraumta und äquivalente
Verletzungen typische Beschwerdebild hervorrief.

E. 4.3.4



Sodann ist auf das Kriterium der fortgesetzten spezifischen belastenden Behandlung
einzugehen. Die Beschwerdeführerin hatte auch nach dem zweiten Unfall weiterhin
manualtherapeutische, physiotherapeutische und medikamentöse Behandlungen
durchgeführt. Derartige Behandlungen können indes auch angesichts des Umstands, dass
ein zweiter Unfall im Sinn eines bereits einmal erfolgten HWS-Traumas zu berücksichtigen
ist, nicht als spezifisch belastend angesehen werden. Dasselbe gilt für den Aufenthalt im
Spital T.___ vom 15. bis 20. April 2009 sowie die nochmalige stationäre
Rehabilitationsbehandlung in der Klinik H.___ vom 27. Juli bis 15. August 2009. Hingegen
kann die bereits im August 2008 begonnene psychotherapeutische Behandlung, welche
auch nach dem Unfall vom 6. April 2009 wöchentlich bis zweiwöchentlich durchgeführt
wurde, angesichts des Umstands, dass eine Vorbelastung durch den ersten Unfall zu
berücksichtigen ist, als eine fortgesetzt spezifische belastende Behandlung angesehen
werden. Das Kriterium ist hier im Ergebnis, wenn auch nur in einem geringen Ausmass,
erfüllt.

E. 4.3.5
In Bezug auf das Kriterium der erheblichen Beschwerden ist grundsätzlich wiederum auf
die glaubhaften Darlegungen der Beschwerdeführerin hinzuweisen, wonach sie an einer
Vielfalt an Schmerzen leide, welche ihren Alltag prägten. Allerdings war es ihr auch nach
dem zweiten Unfall immer noch möglich, bestimmte Haushaltsaufgaben zu erledigen und
ihre Kinder zu betreuen. Ebenfalls erwähnte sie, sie gehe manchmal spazieren. Aus den
Schilderungen der Beschwerdeführerin geht allgemein klar hervor, dass ihre Beschwerden
nicht zu einem sozialen Rückzug führten, empfängt sie doch offenbar auch recht häufig
Besuch von ihrer Familie und unterhält sie Kontakt zu einer Nachbarin (Suva-Doss. III; act.
55, psychiatrisches Teilgutachten, S. 3). Im Ergebnis ist das Kriterium der erheblichen
Beschwerden zu bejahen, jedoch liegt es nicht in besonders ausgeprägter Weise, sondern
nur in einem geringen Masse vor.

E. 4.3.6
Zusammenfassend ist sind drei der Adäquanzkriterien erfüllt, jedoch keines davon in
besonders ausgeprägter Weise. Der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall
vom 6. April 2009 und den von der Beschwerdeführerin geklagten Beschwerden ist somit
zu verneinen. 4.4  Betreffend den Hergang des Unfalls vom 21. Mai 2010 ist den Akten zu
entnehmen, dass die Beschwerdeführerin auf einer Treppe stürzte, mit dem Gesäss
aufschlug und fünf Stufen hinunterrutschte. Eine CT des Beckens vom 27. Mai 2010 ergab
keinen Hinweis auf eine Fraktur im Bereich des Sacrums bzw. Os coccygis (Suva-Doss. II;
act. 4). Dr. K.___ hatte sodann nach der kreisärztlichen Untersuchung am 2. Dezember
2010 berichtet, aus unfallkausaler Sicht habe die Beschwerdeführerin beim Treppensturz
vom 21. Mai 2010 einen sog. banalen Unfall des Rückens erlitten, der weder eine Fraktur
noch eine Luxation zur Folge gehabt habe. In der Literatur werde davon ausgegangen, dass
die Dauer der zeitlich vorübergehenden Verschlimmerung von Rückenschmerzen durch ein
banales Ereignis längstens sechs Monate betrage, unabhängig davon, ob die Wirbelsäule
degenerativ vorgeschädigt sei. Der kausale Zusammenhang der immer noch
behandlungsbedürftigen Rückenbeschwerden zum Unfallereignis vom 21. Mai 2010 sei mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht mehr gegeben (Suva-Doss. II; act. 19). Gestützt
auf diese als zuverlässig erscheinende Beurteilung von Dr. K.___ ist festzustellen, dass die
nach dem Unfall vom 21. Mai 2010 immer noch geklagten Rückenschmerzen der
Beschwerdeführerin in keinem natürlichen Kausalzusammenhang zum Unfallereignis



stehen. Die Prüfung des adäquaten Kausalzusammenhangs kann unter diesen Umständen
unterbleiben.

E. 4.5.1
In Bezug auf den vierten Unfall vom 27. Dezember 2010 macht die Beschwerdeführerin
zunächst geltend, dass nach total vier Unfällen eine umfassende interdisziplinäre
Begutachtung notwendig gewesen wäre. Die Beschwerdegegnerin habe dies jedoch
pflichtwidrig unterlassen. Nachdem oben (E.2) das Vorliegen eines Endzustands aufgrund
der vorhandenen Akten als hinreichend erstellt erachtet wurde, erweist sich dieses
Vorbringen der Beschwerdeführerin als unbegründet. Ohnehin ist auch hier darauf
hinzuweisen, dass mit einer weiteren Begutachtung allenfalls neue Erkenntnisse zur
natürlichen Kausalität der Unfallfolgen gewonnen werden könnten. Da jedoch, wie hier zu
zeigen ist, die Adäquanz auch hinsichtlich des vierten Unfalls zu verneinen ist, erübrigen
sich weitere Abklärungen zur natürlichen Kausalität.

E. 4.5.2
Betreffend den Unfall vom 27. Dezember 2010 ist den Akten zu entnehmen, dass die
Beschwerdeführerin in Z.___ bei Nacht und verschneiter Fahrbahn mit ihrem Auto von der
Strasse abgekommen sei. Dieses sei in einem Graben zu stehen gekommen, wobei es gegen
eine Lattenzaun und ein Gebüsch geprallt sei. Aufgrund des augenfälligen
Geschehensablaufs sowie der freigesetzten Kräfte erscheint fraglich, ob hier von einem
mittelschweren Unfall ausgegangen werden kann. Die polizeiliche Beschreibung des
Unfallhergangs wie auch die vom Unfallfahrzeug angefertigten Bilder (Suva-Doss I; act.
20) lassen nicht auf einen starken Aufprall des Autos schliessen. Ein mittelschwerer Unfall
kann wohl noch knapp bejaht werden, allerdings ist dieser klar im Grenzbereich zu den
leichten Unfällen anzusiedeln. Im Ergebnis müssen hier zur Bejahung der Adäquanz somit
wiederum vier Kriterien in einfacher Weise, oder eines der Kriterien in besonders
ausgeprägtem Mass erfüllt sein.

E. 4.5.3
Vorweg ist zu bemerken, dass auch in Bezug auf den Unfall vom 27. Dezember 2010 die
Adäquanzkriterien der besonders dramatischen Begleitumstände oder der besonderen
Eindrücklichkeit des Unfalls, der ärztlichen Fehlbehandlung, des schwierigen
Heilungsverlaufs bzw. der erheblichen Komplikationen sowie der erheblichen
Arbeitsunfähigkeit trotz ausgewiesener Anstrengungen, nicht gegeben sind. Es kann
diesbezüglich auf die Erwägungen unter 4.2 verwiesen werden.

E. 4.5.4
In Bezug auf das Kriterium der besonderen Art und Schwere der Verletzungen ist zu
beachten, dass Dr. D.___ in seinem Bericht vom 12. April 2011 eine Exazerbation der
Panvertebralbeschwerden durch Unfall vom 27. Dezember 2010 diagnostizierte
(Suva-Doss. I, act. 8). Sodann wurden MR-Aufnahmen der HWS und der LWS, welche am
30. Dezember 2010 in Z.___ angefertigt worden waren, sowie die Aufnahmen, die vor dem
fraglichen Unfall erstellt worden waren, der Radiologischen Abteilung der
Universitätsklinik Balgrist vorgelegt. Diese kam am 4. August 2011 zu folgender
Beurteilung: Leichtgradige, im Verlauf zu den Voruntersuchungen stationäre degenerative
Veränderungen der HWS (betreffend die Segmente C3-C6), leichtgradige degenerative
Veränderungen im unteren BWS-Bereich und im thorakolumbalen Übergangsbereich, im
Verlauf soweit beurteilbar stationär (Suva-Doss. I; act. 27). Damit ist grundsätzlich



festzustellen, dass auch im Rahmen des dritten Autounfalls keine organischen
Schädigungen der HWS eintraten. Da jedoch von einer erneuten, wenn auch nicht allzu
starken Traumatisierung der HWS ausgegangen werden muss, ist hier angesichts der
Tatsache, dass zwei weitere Verkehrsunfälle mit HWS-Traumatisierung
mitzuberücksichtigen sind, eine Verletzung von besonderer Art zu bejahen. Das Kriterium
ist somit erfüllt, allerdings nicht ins besonders ausgeprägter, sondern nur in einfacher
Weise.

E. 4.5.5
Betreffend das Kriterium der fortgesetzt spezifischen Belastung ist zu bemerken, dass die
Beschwerdeführerin weiterhin eine chiropraktische und medikamentöse Behandlung
durchführte. Die Physiotherapie nahm sie hingegen nicht mehr in Anspruch (Suva-Doss. I;
act. 42). In der chiropraktischen und medikamentösen Behandlung ist auch angesichts des
Umstands, dass zwei Vorunfälle mit HWS-Trauma bei der Beurteilung
mitzuberücksichtigen sind, keine fortgesetzt spezifische belastende Behandlung zu
erblicken. Eine stationäre Massnahme fand nach dem vierten Unfall bis zum Fallabschluss
am 1. März 2012 - welcher wie ausgeführt zu Recht erfolgte - nicht mehr statt. Die
psychotherapeutische Behandlung, welche die Beschwerdeführerin ab August 2008
durchgehend alle 1 - 2 Wochen durchführte, ist hingegen angesichts der besonderen
Problematik mit bereits zuvor erfolgter zweifacher HWS-Traumatisierung als fortgesetzte
spezifisch belastende Behandlung zu qualifizieren. Das Kriterium ist hier in
durchschnittlicher Weise erfüllt.

E. 4.5.6
Sodann ist anhand der Akten zu schliessen, dass sich die bei der Beschwerdeführerin
bestehenden Beschwerden seit dem vierten Unfall offenbar nochmals verschlechtert haben.
Dies geht insbesondere aus der Beurteilung von Dr. O.___ vom 16. September 2011 hervor,
welcher ausführte, es habe sich ein Krankheitsbild entwickelt, welches sämtlichen
medizinischen  Gesetzen widerspreche. Die Beschwerdeführerin sei von Kopf bis Fuss mit
Schmerz behaftet (Suva-Doss. I; act. 32). In Bezug auf ihren Alltag führte die
Beschwerdeführerin gegenüber Dr. K.___ im Rahmen der Abschlussuntersuchung vom 22.
Dezember 2011 aus, grundsätzlich besorge eine Nichte den Haushalt, sie selber mache im
Haushalt nur wenig. Gelegentlich koche sie am Abend für die beiden Söhne (Suva-Doss. I;
act. 42). Die Beschwerdeführerin ist demnach also nach wie vor in der Lage, bestimmte
häusliche Aktivitäten auszuüben. Gesamthaft erscheint hier das Kriterium der erheblichen
Beschwerden in durchschnittlicher Weise erfüllt. Eine besonders ausgeprägte Weise, wie
sie von der Rechtsprechung verlangt wird, ist indes zu verneinen.

E. 4.5.7
Zusammenfassend sind drei der Adäquanzkriterien erfüllt, jedoch keines davon in
besonders ausgeprägter Weise. Der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall
vom 27. Dezember 2010 und den von der Beschwerdeführerin geklagten Beschwerden ist
somit ebenfalls zu verneinen. 4.6  Nachdem im Ergebnis keiner der drei Verkehrsunfälle als
adäquat kausale Ursache bzw. der Treppensturz nicht als natürlich kausale Ursache für die
bei der Beschwerdeführerin bestehenden Schmerzen angesehen werden kann, ist festzu-
stellen, dass die Beschwerdegegnerin ihre Leistungen zu Recht per 1. März 2012 eingestellt
hat. Zufolge Verneinung der Adäquanz besteht auch keine Grundlage für eine
Invalidenrente der Unfallversicherung. Im Weiteren ergeben sich aufgrund der Akten keine



Anhaltspunkte für eine Integritätseinbusse, womit ein Anspruch auf eine
Integritätsentschädigung ebenso zu verneinen ist. Die Beschwerde erweist sich in den
betreffenden Punkten als unbegründet.

E. 5
5.1  Die Beschwerdeführerin rügt ebenfalls, die Beschwerdegegnerin habe den von ihr
geltend gemachten Anspruch auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung für das
Einspracheverfahren (Verwaltungsverfahren) betreffend den Unfall vom 27. Dezember
2010 zu Unrecht verneint. 5.2  Beim Einspracheverfahren handelt es sich um ein
bundesrechtliches Verfahren. Auf die Frage nach dem Anspruch auf eine unentgeltliche
Rechtsverbeiständung für das Einspracheverfahren findet deshalb das Bundesrecht
Anwendung. Für die vorliegend strittige Frage, ob die Beschwerdeführerin Anspruch auf
die Gewährung der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung für das abgeschlossene
Einspracheverfahren hat, ist demnach Art. 37 Abs. 4 ATSG massgebend. Gemäss dieser
Bestimmung wird der gesuchstellenden Person im Sozialversicherungsverfahren ein
unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt, wo die Verhältnisse es erfordern. Dieser Anspruch
setzt die Erfüllung derselben sachlichen Bedingungen voraus, die auch für eine
unentgeltliche Rechtsverbeiständung im gerichtlichen Verfahren massgebend sind (Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Aufl., 2009, Art. 37 Rz 23 und Art. 61 Rz 102 ff.): Die
versicherte Person muss finanziell bedürftig und das Verfahren darf nicht aussichtslos sein.
Sodann muss die Rechtsverbeiständung sachlich geboten, das heisst aufgrund der Tragweite
der Sache, aufgrund der Schwierigkeit der aufgeworfenen tatsächlichen und rechtlichen
Fragen und aufgrund der mangelnden Rechtskenntnisse der versicherten Person notwendig
sein. Diese Kriterien müssen kumulativ erfüllt sein (BGE 125 V 32 E. 4b S. 35 f. mit
Hinweisen; Peter Omlin, Erfahrungen in der UV, in: Praktische Anwendungsfragen des
ATSG, 2004, S. 72). Bei der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung im Einspracheverfahren
sind im Vergleich zum Gerichtsverfahren höhere Anforderungen zu erfüllen, denn die
Erforderlichkeit der Vertretung muss im konkreten Fall eingehend geprüft werden. Dazu ist
auf die Schwierigkeit des Falls und auf die Verfahrensphase abzustellen (Kieser, a.a.O., Art.
37 Rz 23). 5.3  Streitig und zu prüfen ist vorliegend einzig der Aspekt der Bedürftigkeit.
Von der Beschwerdegegnerin wurde diese verneint mit Verweis auf die Rechtsschutzver-
sicherung, welche die Beschwerdeführerin am 1. Dezember 2010 abgeschlossen habe. Die
Beschwerdeführerin macht geltend, die Rechtsschutzversicherung habe eine
Kostenübernahme abgelehnt, womit ihre Bedürftigkeit ausgewiesen sei. 5.4  Aus dem
Schriftenwechsel zwischen der CAP Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: CAP) und
dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin (act. G 1.5) geht hervor, dass die CAP den
Rechtsvertreter im Zusammenhang mit der Antragstellung am 26. Mai 2011 um bestimmte
Informationen ersucht hatte. Die CAP führte aus, aus den ihr vorliegenden Unterlagen gehe
hervor, dass die Zürich Versicherung (Haftpflicht und Insassen) eine
Schadenersatzforderung der Beschwerdeführerin zurückgewiesen habe und diesbezüglich
ein Prozess am Laufen sei. Die CAP ersuchte den Rechtsvertreter darum, ihr mitzuteilen, ob
betreffend dieser vier Unfälle ein Verfahren mit der Zürich Versicherung am Laufen und
seit wann diese Streitigkeit der Beschwerdeführerin bekannt sei. Eine Antwort des
Rechtsvertreters blieb zunächst aus, worauf sich die CAP mit Schreiben vom 20. Juni 2011
erneut mit dieser Frage an den Rechtsvertreter wandte. Nachdem auch dieses Schreiben
unbeantwortet blieb, stellte die CAP dem Rechtsvertreter am 6. Juli 2011 ein weiteres
Schreiben zu, in welchem sie ausführte, es bestehe von Seiten des Rechtsvertreters bzw. der
Beschwerdeführerin eine Mitwirkungspflicht. Dem Rechtsvertreter wurde eine letzte Frist



angesetzt, um die betreffenden Informationen zu liefern. Mit Schreiben vom 13. Juli 2011
führte der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin gegenüber der CAP aus, es sei
festzuhalten, dass seine Mandantin keine Anzeigepflichtverletzung begangen habe. Gemäss
der Rechtsprechung des Bundesgerichts könne der Anwalt der Versicherungsnehmerin
zudem nicht verpflichtet werden, im Rahmen einer Anzeigepflichtverletzung Informationen
zu liefern. In einem Schreiben vom 18. Juli 2011 wandte sich die CAP mit ihrem
Informationsbegehren direkt an die Beschwerdeführerin. Eine Bekanntgabe der
betreffenden Informationen durch die Beschwerdeführerin erfolgte nicht. 5.5  Gemäss
diesen Erwägungen hatte die CAP ihre Leistungspflicht verneint, weil die
Beschwerdeführerin bzw. ihr Rechtsvertreter sich geweigert hatte, Informationen im
Zusammenhang mit einem Schadenfall der Zürich Versicherung, welche ebenfalls mit dem
Unfall vom 27. Dezember 2010 befasst ist, zu liefern. Es stellt sich die Frage, ob das
Vorgehen der CAP rechtmässig war. Art. 7.3 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
der CAP bestimmt, dass die versicherte Person alle Angaben zum Schadenfall und
sämtliche Tatsachen, die die Feststellung der Schadensumstände beeinflussen, vollständig,
inhaltlich korrekt und freiwillig mitzuteilen habe. Daraus ist das Recht und die Pflicht der
Versicherungsgesellschaft abzuleiten, von der versicherten Person sämtliche für die
Beurteilung des Versicherungsanspruchs erforderlichen Informationen zu verlangen. Der
Rechtsvertreter brachte zwar gegenüber der CAP vor, gemäss der Rechtsprechung des
Bundesgerichts sei er in seiner Eigenschaft als Anwalt nicht verpflichtet, die betreffenden
Informationen zu liefern. In seiner Beschwerdeschrift gab der Rechtsvertreter überdies an,
es widerspreche ebenfalls der Rechtsprechung des Bundesgerichts, wenn die versicherte
Person selber zur Herausgabe der Auskünfte aufgefordert werde. Beide Aussagen des
Rechtsvertreters erfolgten indes nicht substantiiert. Es ist vorliegend denn auch nicht
ersichtlich, inwieweit die Bekanntgabe der fraglichen Informationen nicht im Einklang mit
geltendem Recht bzw. mit einer vorherrschenden Praxis stehen sollte. Dass der
Beschwerdeführerin hieraus ein rechtlicher oder faktischer Nachteil erwachsen würde oder
könnte, wird von ihr nicht geltend gemacht. Ebenso wenig wird von ihr dargetan, die
Informationen betreffend den Schadenfall bei der Zürich Versicherung seien für die
Beurteilung des Antrags bei der CAP gar nicht erforderlich. Gesamthaft muss deshalb
davon ausgegangen werden, dass die Verweigerung der Bekanntgabe der Informationen aus
dem Verfahren bei der Zürich Versicherung pflichtwidrig erfolgte. Demnach steht auch
fest, dass die Leistungsverweigerung durch die CAP auf das eigene Verschulden der
Beschwerdeführerin zurückzuführen ist. In diesem Sinn kann es deshalb nicht angehen,
wenn die Beschwerdeführerin sich nun gegenüber der Beschwerdegegnerin auf ihre
fehlenden finanziellen Mittel beruft und einen unentgeltlichen Rechtsbeistand verlangt.
Demzufolge hat die Beschwerdegegnerin die unentgeltliche Rechtsverbeiständung für das
Einspracheverfahren betreffend den Unfall vom 27. Dezember 2010 zu Recht abgelehnt. Im
Ergebnis erweist sich die Beschwerde auch in diesem Punkt als unbegründet.

E. 6
6.1  Zusammenfassend ist die Beschwerde in sämtlichen Punkten abzuweisen. 6.2 
Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG). 6.3  Der Beschwerdeführerin
wurde am 14. September 2012 die unentgeltliche Rechtsverbeiständung für das Verfahren
vor Versicherungsgericht bewilligt, wobei dies bezüglich des Unfalls vom 27. Dezember
2010 nur deswegen erfolgte, weil durch diesen kein zusätzlicher Aufwand für den
Rechtsvertreter der Gesuchstellerin verursacht wurde. Sofern es ihre wirtschaftlichen
Verhältnisse gestatten, kann die Beschwerdeführerin indessen zur Nachzahlung der



Auslagen für die Vertretung verpflichtet werden (Art. 123 der Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272] i.V.m. Art. 99 Abs. 2 des Gesetzes über die
Verwaltungsrechtspflege [VRP; sGS 951.1]). 6.4  Der Staat hat zufolge der bewilligten
unentgeltlichen Rechtsverbeiständung für die Kosten der Rechtsvertretung der
Beschwerdeführerin aufzukommen. Die Parteientschädigung wird vom
Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung
der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen (Art. 61 lit. g ATSG).
In der Verwaltungsrechtspflege beträgt das Honorar vor Versicherungsgericht nach Art. 22
Abs. 1 lit. b Honorarordnung (HonO; sGS 963.75) pauschal Fr. 1'000.-- bis Fr. 12'000.--.
Das kantonale Versicherungsgericht spricht in unfallversicherungsrechtlichen Verfahren
gestützt auf Art. 22 Abs. 1 lit. b HonO in der Regel eine (ungekürzte) pauschale
Entschädigung zwischen Fr. 3'500.-- und Fr. 4'500.-- zu. Da es sich vorliegend im
Vergleich zu anderen Beschwerdeverfahren im Unfallversicherungsbereich um einen
überdurchschnittlich aufwändigen Fall handelt, rechtfertigt sich, von einer höheren
Entschädigung von Fr. 6'000.-- auszugehen. Der Staat hat hierfür aufgrund der bewilligten
unentgeltlichen Rechtsverbeiständung im Umfang von 80% (Art. 31 Abs. 3 AnwG; sGS
963.75), d.h. mit einem Betrag von Fr. 4'800.-- (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer)
aufzukommen. Demgemäss hat das Versicherungsgericht im Zirkulationsverfahren gemäss
Art. 39 VRP entschieden: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Es werden keine
Gerichtskosten erhoben. 3. Der Staat entschädigt den Rechtsbeistand der
Beschwerdeführerin mit Fr. 4'800.--.
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